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Text

I1. Hauptstick.
Besonderer Teil.

Abgabenhinterziehung.

8§ 33. (1) Der Abgabenhinterziehung macht sich schuldig, wer vorsétzlich unter Verletzung einer
abgabenrechtlichen Anzeige-, Offenlegungs- oder Wahrheitspflicht eine Abgabenverkiirzung bewirkt
oder zu Unrecht Verluste erklart, die in zukiinftigen Veranlagungszeitrdumen einkommensmindernd
geltend gemacht werden kénnten.

(2) Der Abgabenhinterziehung macht sich weiters schuldig, wer vorsatzlich

a) unter Verletzung der Verpflichtung zur Abgabe von dem 8 21 des Umsatzsteuergesetzes 1994
entsprechenden Voranmeldungen eine Verkirzung von Umsatzsteuer (Vorauszahlungen oder
Gutschriften) oder

b) unter  Verletzung  der  Verpflichtung zur  Fihrung von dem §76  des
Einkommensteuergesetzes 1988 sowie dazu ergangener Verordnungen entsprechenden
Lohnkonten eine Verkirzung von Lohnsteuer, Dienstgeberbeitragen zum Ausgleichsfonds fur
Familienbeihilfen oder Zuschldgen zum Dienstgeberbeitrag

bewirkt und dies nicht nur fur méglich, sondern fiir gewif3 halt.

(3) Eine Abgabenverkiirzung nach Abs. 1 oder 2 ist bewirkt,

a) mit Bekanntgabe des Bescheides oder Erkenntnisses, mit dem bescheidméRig festzusetzende
Abgaben zu niedrig festgesetzt wurden oder wenn diese infolge Unkenntnis der Abgabenbehdrde
von der Entstehung des Abgabenanspruches mit dem Ablauf der gesetzlichen Erklarungsfrist
(Anmeldefrist, Anzeigefrist) nicht festgesetzt werden konnten,
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b) wenn Abgaben, die selbst zu berechnen sind, ganz oder teilweise nicht entrichtet (abgefihrt)
wurden,

c) mit Bekanntgabe des Bescheides oder Erkenntnisses, mit dem Abgabengutschriften, die
bescheidméRig festzusetzen sind, zu Unrecht oder zu hoch festgesetzt wurden,

d) wenn Abgabengutschriften, die nicht bescheidmaRig festzusetzen sind, zu Unrecht oder zu hoch
geltend gemacht wurden,

e) wenn eine Abgabe zu Unrecht erstattet oder vergiitet oder eine auBergewohnliche Belastung zu
Unrecht abgegolten wurde, oder

f) wenn auf einen Abgabenanspruch zu Unrecht ganz oder teilweise verzichtet oder eine
Abgabenschuldigkeit zu Unrecht ganz oder teilweise nachgesehen wurde.

(3a) Im Fall zu Unrecht erklarter Verluste ist die Abgabenhinterziehung mit Bekanntgabe des den zu
Unrecht erklarten Verlust ausweisenden Bescheides oder Erkenntnisses bewirkt.

(4) Der Abgabenhinterziehung macht sich ferner schuldig, wer vorsétzlich eine Abgabenverkirzung
dadurch bewirkt, daf er Sachen, fiir die eine Abgabenbegiinstigung gewahrt wurde, zu einem anderen als
jenem Zweck verwendet, der fiir die Abgabenbegiinstigung zur Bedingung gemacht war, und es unterlaft,
dies der Abgabenbehdrde vor der anderweitigen Verwendung anzuzeigen.

(5) Die Abgabenhinterziehung wird mit einer Geldstrafe bis zum Zweifachen des fir den
Strafrahmen maRgeblichen Verkirzungsbetrages (der ungerechtfertigten Abgabengutschrift) geahndet. Im
Fall zu Unrecht erklarter Verluste gilt als mafigeblicher Verkilrzungsbetrag jener Abgabenbetrag, der sich
bei sinngemaRker Anwendung des fiir das Jahr geltenden Tarifs gemaR § 102 Abs. 3 EStG 1988 oder § 22
Abs. 1 KStG 1988 auf den Absolutbetrag des zu Unrecht erklérten Verlustes im Sinne des Absatz 1
ergibt. Der mafRgebliche Verkirzungsbetrag umfasst nur jene Abgabenbetrdge (ungerechtfertigte
Gutschriften), deren Verkirzung im Zusammenhang mit den Unrichtigkeiten bewirkt wurde, auf die sich
der Vorsatz des Téters bezieht; dies gilt sinngemal im Fall zu Unrecht erklarter Verluste. Neben der
Geldstrafe ist nach Maligabe des § 15 auf Freiheitsstrafe bis zu vier Jahren zu erkennen.

(6) Betrifft die Abgabenhinterziehung eine Verbrauchsteuer, so ist auf Verfall nach MalRgabe des
817 zu erkennen. Der Verfall umfat auch die Rohstoffe, Hilfsstoffe, Halbfabrikate, Gerédte und
Vorrichtungen.

Anmerkung
UR: Art. 11 8§ 2 und 3, BGBI. Nr. 571/1985

Schlagworte
Anzeigepflicht, Offenlegungspflicht

Zuletzt aktualisiert am
30.12.2025

Gesetzesnummer
10003898

Dokumentnummer
NOR40273559

www.ris.bka.gv.at Seite 2 von 2



	II. Hauptstück.
	Besonderer Teil.


